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16. Abstimmungen durch den zentralgeleiteten 
volkseigenen Einzelhandel und die Be
triebe des sozialistischen Einzelhandels an
derer Ministerien über den Anteil am Ein
zelhandelsumsatz mit den Räten der Bezirke

♦
17. Erteilung der Bilanzentscheidungen über 

den Arbeitskräfteeinsatz und die Schulab
gänger für eine Berufsausbildung ohne 
Abitur durch die Räte der Bezirke bzw. 
Kreise

18. Übergabe ausgewählter Kennziffern des 
Planentwurfes gemäß Planungsordnung 
Teil I Abschn. 14 Ziff. 2 Abs. 7 (S. 254)
— von den in die Komplexberatungen ein

bezogenen Kombinaten und Betrieben 
an die zuständigen Ministerien und 
Räte der Bezirke

4. 8.1975

4. 8.1975

15. 9.1975

19. Durchführung von Komplexberatungen 
in den Bezirken
Abstimmungen zur Material-, Ausrü- 
stungs- und Konsumgüter-Bilanzierung

20. Lieferseitige Bilanzinformationen
— von den Produzenten

an die bilanzbeauftragten bzw. bilan
zierenden Organe und die übergeord
neten Organe der Produzenten sowie 

Verbraucherseitige Planinformationen (Be
darfsnachweis) einschließlich der tech
nisch-ökonomisch begründeten Normative 
des Materialverbrauchs und des Energie
verbrauchs
— von den Hauptverbrauchern 

an die Fondsträger

— von den den WB unterstellten Kom
binaten
an die WB (Fondsträger) sowie

— von den Räten der Kreise 
an die Räte der Bezirke

Sept./Okt.
1975

5. 8. bzw. 
13. 8.1975

14. 8.1975

gern eine zeitliche Staffelung der Termine 
bei Einhaltung des Endtermins)

24. Übergabe von Vorschlägen zu den Nor
mativen des Materialverbrauchs (Teil В 
der Normativnomenklatur) und zu den 
Normativen des Energieverbrauchs (Teil А 
der Normativnomenklatur)
— von den den Ministerien unterstellten 

Kombinaten und den WB
an die übergeordneten Ministerien

— von den Ministerien (zweifach)
an das Ministerium für Materialwirt
schaft (Teil В der Normativnomenkla
tur) bzw. an das Ministerium für Kohle 
und Energie (Teil А der Normativ
nomenklatur)

25. Übergabe von Vorschlägen zu den Vorrats
normativen
— von den bilanzbeauftragten bzw. bilan

zierenden Organen
an die bilanzverantwortlichen Mini
sterien

— von den bilanzverantwortlichen Mini
sterien
an das Ministerium für Materialwirtschaft

26. Informationen über die vorgesehene Be
darfsdeckung aus Staatsfonds auf der 
Grundlage der Bilanzentwürfe durch die 
bilanzbeauftragten bzw. bilanzierenden 
Organe gegenüber den Fondsträgem

27. Bestätigung der Normative des Material
verbrauchs (Teil В der Normativnomen
klatur) und der Vorratsnormative durch 
das Ministerium für Materialwirtschaft so
wie der Normative des Energiever
brauchs (Teil А der Normativnomenklatur) 
und der Vorratsnormative für feste Brenn
stoffe durch das Ministerium für Kohle 
und Energie

21. Verbraucherseitige Planinformationen (Be
darfsnachweis) auf der Grundlage von 
technisch-ökonomisch begründeten Norma
tiven des Materialverbrauchs und des 
Energieverbrauchs
— von den Fondsträgern (einschließlich 

Produktionsmittel- und Konsumgüter
großhandel)
an die bilanzbeauftragten bzw. bilan
zierenden Organe 27.

(Dieser Termin ist verbindlich, soweit die 
bilanzierenden bzw. bilanzbeauftragten 
Organe mit den Fondsträgern keine ge
sonderte zeitliche Staffelung der Termine 
bei' Einhaltung des Endtermins 10. 9.1975
gemäß Ziff. 23 vereinbaren.)

€• —
22. Aufkommen und Bedarf an Leistungen des

Werbebaus
— von den Produzenten und Bedarfsträ

gern
an das bilanzierende Organ 20.

23. Abstimmungen der bilanzbeauftragten bzw. 
bilanzierenden Organe mit den übergeord
neten Organen der Produzenten sowie den 
Anfallstellen für Sekundärrohstoffe und 
den Fondsträgem (einschließlich Pro
duktionsmittel- und Konsumgütergroß
handel)
(Die bilanzierenden bzw. bilanzbeauftrag
ten Organe vereinbaren mit den Fondsträ-

28. AbstimmungenderMinisterienund anderen 
zentralen Staatsorgane mit den Aufkom
mens- und Versorgungsbereichen zu den- 
Bilanzentwürfen für Staatsplanpositionen 
und weitere zentral festgelegte Positionen 
sowie des Ministeriums für Materialwirt
schaft mit den Bilanzbereichen zu den 
Bilanzentwürfen für komplexe volkswirt
schaftliche Aufgaben der Materialökonomie

29. Übergabe von MAK-Bilanzentwürfen — 
vorab
— von den Ministerien und anderen zen

tralen Staatsorganen für Bilanzen, bei 
denen wesentliche Probleme bestehen 
an die Staatliche Plankommission

— von den Ministerien und anderen zen
tralen Staatsorganen für Bilanzen zu 
komplexen volkswirtschaftlichen Auf
gaben der Materialökonomie
an das Ministerium für Materialwirtschaft

30. Übergabe der bestätigten Normative des 
Materialverbrauchs (Teil В der Normativ
nomenklatur) und Vorratsnormative sowie 
des mit den bilanzverantwortlichen Mini
sterien abgestimmten Entwurfs zur Bilan
zierung des volkswirtschaftlichen Kom
plexes Verpackung
— vom Ministerum für Materialwirtschaft 
und der bestätigten Normative des Ener-

10. 9.1975

5. 9.1975 

19. 9.1975

5. 9.1975 

19. 9.1975

15. 9.1975

9.10.1975

9.10.1975

6.10.1975 

13.10.1975


